
 

  

 

Burgenländische Meisterschaften Straßenlauf im Rahmen 

des „WIFI E-Party Run 2017“ in Eisenstadt 

  

Ausschreibung: 

Termin: 
Freitag, 19.Mai 2017 ab 19:20  
 
Ort: 
Eisenstadt 
 
Veranstalter: 
LT Burgenland Eisenstadt 
Obmann: Michael Weinreich 
Email: michael.weinreich@generali.at 
Tel.: +43 676/82 61 46 35 
 
BLV Verantwortlicher: 
Martin Steiner, Präsident des BLV  
Email: martin.steiner@blv.at 
Tel.: +43 676 9486370 
 
Informationen:  
www.blv.at 
 
  
Nennung:  
bis 15.05.2017 per Online-Anmeldung auf der Meldeseite www.daten.oelv.at und beim Veranstalter über 
www.pentek-payment.at. Achtung: offizieller Nennschluss beim Veranstalter 10.05.2017, Nachnennungen 
siehe Ausschreibung Veranstalter.  
Nenngeld wird vom Veranstalter eingehoben, hier gilt die Veranstalter-Ausschreibung. 
 
Nachnennung:  
Für LM keine möglich 
 
Siegerehrung:  
Vorort mit der allgemeinen Siegerehrung und nach Aushang der Ergebnisliste. 
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Altersklassen und Bewerbe:  
U12 bis U18 Einzel- und Mannschaftswertung (2006 - 2000) 
U20 bis Mas60 Einzelwertung je Altersklasse (1999 und älter) 
Burgenländische Meister Einzelwertung - hier werden alle Finisher ab U20 mitgewertet 
Burgenländische Meister Mannschaftswertung - hier werden alle Finisher ab U20 mitgewertet. 
 
Sonstiges: 
Es gilt auch die Ausschreibung des Veranstalters. 
Es gilt das Sportprogramm 2017  
Die Siegerehrung ist Teil des Wettkampfes. Unentschuldigtes Fernbleiben hat die Disqualifikation zur Folge.  
Abmeldung ist nur beim BLV-Verantwortlichen vor Ort persönlich möglich! 
Die in der Ausschreibung angeführten Bewerbe zählen für die Wertung des Cup- des Laufes 2017. 
Voraussetzung: einmalige Anmeldung für Teilnahme auf daten.oelv.at – Bewerb „BLV-Cups“ 
 
 
Auszug aus dem Sportprogramm 2017: 
 

I. WER IST TEILNAHMEBERECHTIGT? 
Athleten, die bei einem burgenländischen Leichtathletikverein und beim BLV zeitgerecht (LM-Nennschluss 
des Bewerbes) gemeldet sind und die jeweils gültigen Bestimmungen der Startberechtigungen des ÖLV für 
ÖM/ÖSTM erfüllen (siehe http://oelv.at/static/verband/sport/wettkampfbestimmungen2017.pdf.) 
 
 
 


